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Antragsformular für die Sozialverträglichkeitsprüfung zur Befreiung von der 
besonderen Anleinpflicht und vom Maulkorbzwang nach der 

Hundegesetzgebung (HG) 
 

Art. 6a Abs. 2 und Art. 6d Abs. 4 HG; Art. 7 und Art. 11 Hundeverordnung (HV) 
 
 

1. Angaben Antrag stellende Person 
 

Name  

Vorname  

Geburtsdatum  

Beruf  

Anschrift  

PLZ / Wohnort  

Früherer Wohnort (Zeitraum)                                                

Telefonnummer  

E-Mail  

 

 

2. Angaben Hund 
 

Rasse  

Name  

Geschlecht  

Geburtsdatum  

Microchip-Nr.  

Haltebewilligung 
(Ausstellungsdatum) 
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3.  Information / Kostenübernahme 
 

Die Sozialverträglichkeitsprüfung wird durch einen Fachexperten oder eine Fachexpertin des 
Amtes für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen abgenommen.  

Die Antrag stellende Person verpflichtet sich zur Übernahme folgender Kosten: Entschädigung 
Fachexperten CHF 120.00 und Gebühr für die Bewilligung CHF 75.00.  

 

 4.   Zustelladresse 
 

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 
Postfach 684 
9490 Vaduz 
 
 

Mit erfolgter Unterschrift wird zudem die Kenntnisnahme bestätigt, dass die hiermit erhobenen personenbezogenen 
Daten vom Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW) als verantwortliche Stelle verarbeitet werden. 
Diese Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des öffentlichen Auftrags mit dem Zweck: Vollzug der Hundegesetzgebung. 

Weiterführende Informationen u.a. zu den Rechten aus dem Datenschutz finden sich auf der Website des ALKVW 
(www.alkvw.llv.li) sowie in der Datenschutzerklärung der Landesverwaltung (www.llv.li). 
 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift der Antrag stellenden Person 
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